
Von : TLVwA fI;? fma i lto :q+ @tMwa.th ueri ngen.de]
Gesendet: Freitag, B. Juni 2012 0B:18
An: A66-Tiefbau- und Verkehrsamt
Betreff: AW: Anfrage Bau- und Verkehrsausschuss

Sehr geehrte Damen und Herren,

der oberen Verkehrsbehörde ist der Einwohnerantrag DS 2353112 nicht bekannt, ebenso wenig liegen
hier weitergehende Kenntnisse über die konkrete Verkehrssituation im Bereich der Erfurter Straße in

Erfurt-Stotternheim vor.
Jedoch scheinen die von lhnen genannten Gr'ünde, zumindest aus Gründen des Ausbaugrades der
Straße und des Unfallschutzes, gegen eine Anordnung des Verkehrszeichens 274 mil einer Reduzierung
der Geschwindigkeit auf 30 km/h zu sprechen. Auf S 45 Abs. 1 Nr. 3 StVO wird hingewiesen.
Zuständige Verkehrsbehörde ist die Stadt Erfurt als untere Verkehrsbehörde, wir bitten um Entscheidung
in eigenei Zuständigkeit. Eine ausführliche fachaufsichtliche Stellungnahme der oberen Verkehrsbehörde
erscheint uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Mit freundlichen Grüßen

lm Auftrag

sezC
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